
 

  Abteilungen: z.T. V 1, V 6, z.T. V 7   Abteilungen: V MB, z.T. V 1 – V 5, z.T. V 7 
  24105 Kiel, Düsternbrooker Weg 104   24106 Kiel, Mercatorstraße 3 
  Telefon 0431 988-0   Telefon 0431 988-0 
  Telefax 0431 988-5010, 5101   Telefax 0431 988-7239 
   

Verkehrsverbindung: Buslinien ab Hauptbahnhof: 
41, 42 - Haltestelle Institut für Weltwirtschaft -, 

51 - Haltestelle Reventlouallee - 

   
Verkehrsverbindung: Buslinien ab Hauptbahnhof: 

11, 500, 501, 502, 900, 901 - Haltestelle Elendsredder -, 
33, 61, 62 - Haltestelle Mercatorstraße - 

 

 

Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Landwirtschaft 
Postfach 50 09, 24062 Kiel 

 
Ämter, amtsfreie Gemeinden 
und Städte 
 
Abwasserverbände 
lt. Verteiler 
 
 
 
nachrichtlich: 
 
Landräte der Kreise 
und Ober-/Bürgermeister 
der kreisfreien Städte 
lt. Verteiler 
 
Staatliche Umweltämter 
Itzehoe, Kiel, Schleswig 
 
Landesamt für Natur und Umwelt 
des Landes Schleswig-Holstein 
-Abteilung Gewässer- 
Hamburger Chaussee 25 
24220 Flintbek 

nachrichtlich: 
 
Zahnärztekammer Schleswig-Holstein 
Westring 498 
24106 Kiel 
 
TÜV Nord e.V. 
Niederlassung Kiel 
Segeberger Landstraße 2 b 
24145 Kiel 
 
DEKRA Umwelt GmbH 
Herrendamm 43 a 
23554 Lübeck 
 
ZEUS GmbH 
Carl-Benz-Straße 10 
24568 Kaltenkirchen 

 

 
Ihr Zeichen / vom Mein Zeichen / vom Telefon (0431) Fax (0431) Datum 
 V 443-5240.123-2.50- 988-7139 

Herr Olfert 
988-7152 14.05.2004 

  E-Mail: manfred.olfert @munl.landsh.de  
 
 
Vollzug des Anhangs 50 –Zahnbehandlung- der Abwasserverordnung (AbwV); 
2. Fortschreibung der Vereinbarung vom 21. Juni 1999 zwischen der Zahnärztekammer 
Schleswig-Holstein und dem MUNL 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
durch die 8. Novelle des Landeswassergesetzes, die am 28. August 2003 in Kraft getre-

ten ist, wurde eine zweite Fortschreibung der Vereinbarung vom 21. Juni 1999 zwi-

schen der Zahnärztekammer Schleswig-Holstein und dem MUNL erforderlich. Sie ist  

Ministerium für Umwelt,
Naturschutz und Landwirtschaft 
des Landes Schleswig-Holstein 



- 2 - 

am 23. April/10. Mai 2004 unterzeichnet worden und wird in der 21 Kalenderwoche in 

das Indirekteinleiter-Handbuch eingestellt. Sie ist unter der folgenden Internetadresse 

wie bisher einzusehen und auszudrucken: 

 

http://www.umwelt.schleswig-holstein.de/?IndE-Handbuch 

 

Mit dieser Vereinbarung werden auch weiterhin die Zahnkliniken der Universitäten in 

Kiel und Lübeck, die Zahnstationen der Bundeswehr sowie die Justizanstalten in 

Schleswig-Holstein nicht mit erfasst, da sie keine Pflichtmitgliedschaft mit der Zahnärz-

tekammer Schleswig-Holstein einzugehen haben. Ich bitte sicherzustellen, dass auch 

diese Abscheider und ggf. hier nicht genannte Bereiche in Ihrem Dienstbezirk analog 

der 2. Fortschreibung von Ihnen überwacht/überprüft werden. 

 

Den Erlass vom 17. 08. 2001 –V443-5240.123-2.50- über die Einführung der 1. Fort-

schreibung der vorgenannten Vereinbarung hebe ich hiermit auf. 

 

Sollten Sie keinen Internetzugang haben, bitte ich Sie, sich an mich zu wenden. Ich we-

rde Ihnen dann die 2. Fortschreibung in Papierform zukommen lassen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Olfert 
 
 


